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BILDUNG & BUSINESS 

Oft stelle ich in meiner Tätigkeit als Trainerberater 
fest, dass sich sehr viele Trainer leider nie um die 
gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen 

gekümmert haben. Dies kann verheerende Folgen haben. 
Leider kommen die Betroffenen in der Regel erst zu mir, 
wenn es bereits zu spät ist. 

Existenzgründung
Sicher in die Selbständigkeit

Ob du dich gerade erst als 
Trainer selbständig gemacht 
hast oder bereits seit Jahren 
in der Sportbranche dein ei-
gener Chef bist: Es gibt eine 
Reihe von Aspekten, die du 
zwingend beachten solltest, 
um nicht mit den Behörden in 
Konflikt zu geraten und deine 
finanzielle Existenz aufs 
Spiel zu setzen.

Für Trainer und Instruktoren sind keine bestimmten Qualifi-
kationen gesetztlich vorgeschrieben

Ausbildung und Qualifikation
Grundsätzlich gibt es keine vorgeschriebene Qualifikation 
für Trainer. Jedoch erwarten die meisten Studiobetreiber 
berechtigterweise, dass die Trainer eine entsprechende 
Ausbildung oder Qualifikation absolviert haben. Dabei ist 
es dem Betreiber völlig freigestellt, welche Qualifikation 
oder Ausbildungsinstitute er anerkennt. Anders verhält es 
sich, wenn Trainer geschützte Programme anbieten, wie 
beispielsweise Tôsô X® oder HOT IRON®. Nur wer eine 
entsprechende aktuell gültige Lizenz hat, darf diese Kurs-
programme unterrichten. Bei Zuwiderhandlung drohen 
dem Trainer eine Unterlassungsklage und eine hohe Geld-
strafe für den Verstoß gegen die Lizenzrechte.

Muss ich ein Gewerbe anmelden?
Die normale Trainertätigkeit, egal ob Groupfitness oder auf 
der Trainingsfläche, kann freiberuflich ausgeübt werden, 
erfordert also keine Gewerbeanmeldung. Eine Gewerbean-
meldung ist erst dann nötig, wenn man Handel betreiben 
möchte oder eigene Räumlichkeiten betreibt. Unter „Han-
del betreiben“ versteht man den An- und Verkauf von 
Waren. Dabei kann es sich um Sportequipment wie FLEXI-
BAR®, um Sportkleidung oder Nahrungsergänzungsmittel 
handeln. Neben dem Handeltreibenden sollten auch die 
Betreiber eigener Räumlichkeiten ein Gewerbe anmelden. 
Bei den Räumlichkeiten kann es sich auch lediglich um ein 
kleines Pilates-Studio, einen Yogaraum oder eine Cross-
Fit-Box handeln. Eine Gewerbeanmeldung kann man in 
der Gewerbeabteilung des Ortsamtes für etwa 30 Euro er-

Traumberuf Selbständiger Fitness Instructor - wenn man es richtig macht!
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halten. Neben dieser Gebühr wird ab einem ausgewiese-
nen Gewinn von 24.500 Euro zusätzlich noch die Gewerbe-
steuer fällig.

Unbedingt ratsam: die Haftpflichtversicherung
Jeder selbstständige oder freiberufliche Trainer haftet un-
abhängig davon, ob er eigene Räumlichkeiten betreibt oder 
nicht, bei Schäden, die er Dritten zufügt, mit seinem Pri-
vatvermögen. Davor kann man sich mit einer Trainerhaft-
pflicht oder Studiohaftpflicht absichern. Seit diesem Jahr 
kann man eine solche Haftpflichtversicherung mit einer 
Schadenshöhe bis zu 10 Mio. Euro absichern und sollte 
dieses auch zwingend tun, da gerade Personenschäden 
mit anschließender Berufsunfähigkeit enorm teuer wer-
den können. Eine solche Versicherung kostet rund 90 Euro 
pro Jahr und ist steuerlich absetzbar.

Einnahmen dokumentieren
Jeder selbständige oder freiberufliche Trainer ist verpflich-
tet, sämtliche Einnahmen zu dokumentieren; dies kann 
über Rechnungen und in bestimmten Fällen auch über ein 
Kassenbuch erfolgen. Ein Kassenbuch macht immer dann 
Sinn, wenn man Veranstaltungen mit mehreren Teilneh-
mern anbietet, bei denen man nicht genau weiß, wer dar-
an teilnehmen wird. Im Kassenbuch wird dann unter Nen-
nung des Datums festgehalten, welche Einnahmen erzielt 
wurden. Für Kurse oder die Arbeit auf der Trainingsfläche 
stellt man hingegen Rechnungen; diese müssen Angaben 
zum Datum, Rechnungssteller (samt Steuernummer), 
Rechnungsadressaten, den Grund der Rechnung, den Be-
trag sowie eine fortlaufende Rechnungsnummer enthal-
ten. 

Regelungen zur Umsatzsteuer
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, ob man auf den Rech-
nungen die Umsatzsteuer ausweisen muss. Hierbei kann 
man die Kleinunternehmerregelung anwenden, was man 
möglichst beim Finanzamt beantragen sollte. Beruft man 
sich auf den Rechnungen auf die Kleinunternehmerrege-
lung (§ 19 Abs. 1 UStG), so muss man auf den Rechnungen 
die Umsatzsteuer nicht separat ausweisen und diese auch 
nicht an das Finanzamt abführen. Diese darf man nur an-
wenden, wenn der Umsatz des Vorjahres nicht 17.500 Euro 
überstiegen hat und der Umsatz des laufenden Jahres vo-
raussichtlich nicht 50.000 Euro übersteigen wird. Die Um-
satzsteuer nicht auszuweisen, hat Vorteile für die Trainer, 

Marco Adebar| Dipl.-Kaufmann, „Der Trainerberater“, ist seit 
über 20 Jahren Trainer (Trainingsfläche, Personal Training, 
Kurse). Er ist noch heute als Ausbilder und Referent für Trai-
ner, Personal Trainer und Studiobetreiber in den Bereichen 
Absicherung, Recht, Steuern und Marketing für verschiedene 
Ausbildungsorganisationen wie beispielsweise IFAA, IFHIAS 
und aeronet europe tätig.

deren Einkünfte höher sind als die Ausgaben. Nur wer 
höhere Ausgaben als Einnahmen hat, weil er beispielswei-
se gerade ein Studio gekauft oder eingerichtet hat, hat 
Vorteile, wenn er die Umsatzsteuer ausweist, da er mehr 
Umsatzsteuer erstattet bekommt, als er abführen musste.

Pflichtprogramm: die Steuererklärung
Nach Ablauf des Jahres sind Unternehmer verpflichtet, bis 
zum 31. Mai beim Finanzamt eine Steuererklärung abzu-
geben. Selbständige oder freiberufliche Trainer müssen 
zwingend den Mantelbogen, der die Stammdaten enthält, 
und die Anlage S für Arbeit aus selbstständiger Arbeit ein-
reichen. Die Anlage S muss durch eine Einnahmenüber-
schussrechnung ergänzt werden, welche die aufsummier-
te Höhe der Einnahmen und sämtliche Kosten verrechnet, 
sodass man den Gewinn erhält. Als Kosten können bei-
spielsweise Aufwendungen für Fortbildungen, Sachbü-
cher, zur Arbeit genutztes Sportequipment, anteilige Tele-
fonkosten, die Berufshaftpflicht, Fahrkosten zur Arbeit, zu 
den Kunden oder Ausbildungen angesetzt werden sowie 
dafür nötige Übernachtungen und anfallende Verpfle-
gungspauschalen. Sportkleidung kann in der Regel, da es 
keine Spezialkleidung ist, nicht abgesetzt werden. Versieht 
man diese jedoch mit einem eigenen Firmenlogo, so kann 
man diese als Werbemaßnahme absetzen. 

Kosten und Einnahmen vorher abschätzen
Zieht man die Kosten von den Einnahmen ab, erhält man 
den Gewinn und kann in einer Steuertabelle nachschla-
gen, welche Einkommenssteuer darauf anfällt. Dieses soll-
te man bereits vorab abschätzen, um sich einen entspre-
chenden Anteil der Einnahmen zurückzulegen.

Jeder Trainer sollte sich fachkundig beraten lassen, ob er 
rentenversicherungspflichtig ist oder ob er eventuell der 
Scheinselbstständigkeit unterliegt. Beide Tatbestände 
werden durch die Deutsche Rentenversicherung Bund je-
weils durch ein Statusfeststellungsverfahren geprüft. Bei-
de Themen werden aufgrund der Komplexität in einer der 
nächsten Folgen dieser Serie ausführlich erläutert.

Pflichtprogramm für Unternehmer: 
die Steuererklärung


